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Kurz informiert

	▶ Leserforum
Schleimhautentnahme: Nr. 4130 GOZ neben der Nr. 2386 GOÄ

|  FRAGE: Bei der Implantatfreilegung Regio 36, 37 wird ein Schleimhauttrans-
plantat vom Gaumen angebracht. Kann ich da tatsächlich bei der Entnahmestelle 
„Gaumen“ die Nr. 4130 GOZ berechnen neben der Ä2386 und Nr. 3240 GOZ in 
regio 36, 37 und der Nr. 9040 GOZ (2x)? Meines Wissens muss in diesem Fall die 
4130 gestrichen werden, da die Ä2386 für Entnahme und Einbringen steht?  |

A NT  WORT   :  Wenn bei der Implantatfreilegung Regio 36 und 37 Schleimhaut 
vom Gaumen in die Region 36, 37 transplantiert und gleichzeitig eine Vestibu-
lum- oder Mundbodenplastik vorgenommen wird, sind bei ein bis zwei Zahn-
regionen die Nrn. 3240 und 4130 GOZ berechenbar. Für das Freilegen und Aus-
wechseln von Sekundärteilen (z.  B. Abdeckschraube gegen Gingivaformer) 
wird je Implantat die Nr. 9040 GOZ angesetzt. Die Nr. 4130 GOZ lautet: „Gewin-
nung und Transplantation von Schleimhaut …“. Somit ist sowohl die Entnahme 
als auch die Transplantation zu einer anderen Stelle (inkl. Einbringen) Inhalt 
der Nr. 4130 GOZ. Diese ist daher nur einmal für eine Region berechenbar. Die 
anzahlmäßige Berechnung der Nr. 4130 GOZ richtet sich nach der Anzahl der 
Transplantate. Die Wundversorgung der Entnahmestelle, z.  B. durch einen 
plastischen Wundverband, ist mit der Gebühr abgegolten. Das Anlegen einer 
Verbandplatte ist gesondert mit der Nr. 2700 GOÄ zu berechnen. 

Größere Schleimhauttransplantate entsprechen der Nr. 2386 GOÄ wenn ge-
währleistet ist, dass eine operative Unterminierung der Entnahmestelle und 
eine plastische Deckung erfolgen (Leistungstext muss erfüllt werden). Wird 
die Entnahmestelle nicht operativ unterminiert und plastisch gedeckt, son-
dern z. B. mit Hämostyptikum oder einer Verbandsplatte versorgt, ist anstel-
le der Nr. 2386 GOÄ die Nr. 4130 GOZ zu berechnen, denn die Nr. 2386 GOÄ ist 
nicht berechenbar, wenn die Wunde nach Entnahme eines Schleimhauttrans-
plants nur z.  B. mit Hämostyptika versorgt wird, ohne dass eine operative 
Unterminierung erfolgte. Die erforderlichen Begleitleistungen und Material-
kosten sind fallbezogen zu ergänzen.

Nr. 2386 GOÄ setzt 
eine operative Unter­
minierung voraus

	▶ Leserforum
Versorgung mit „Snap on Smile“

|  FR  A G E : „Bekommt der Patient einen Festzuschuss zu einer Versorgung mit 
Snap on Smile als provisorischer Versorgung?“  |

A NT  WORT   :  „Snap on Smile“ ist eine herausnehmbare provisorische Ver-
sorgung, die im Gegensatz zu einem Langzeitprovisorium ohne Präparation 
der Nachbarzähne auskommt. Der Patient hat als Regelversorgung bei-
spielsweise bei Fehlen eines Frontzahns Anspruch auf eine provisorische 
Prothese. Ob allerdings ein Festzuschuss für ein „Snap on Smile“ Provisori-
um gewährt wird, liegt in der Entscheidung der Krankenkassen, da unter-
schiedliche Auffassungen einzelner KZV-Bereiche existieren. Es ist daher zu 
empfehlen, einen HKP zur Genehmigung an die Krankenkasse zu versenden. 
Abgerechnet wird diese provisorische Versorgung als Analogleistung.
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